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B. Verordnungen, Verfügungen und Be-
kanntmachungen der Bezirksregierung 
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Stiftungsaufsicht; 
hier: Anerkennung der „Linea Stiftung“ mit 
Sitz in Bielefeld 
 
Bezirksregierung Detmold                 
21.01.01.02-004/2022-009 

                                  Detmold, den 13.Januar 2023 
 
Mit Anerkennungsurkunde vom 15.12.2022 habe ich 
die “Linea Stiftung“ mit Sitz in Bielefeld anerkannt. 
 
Die Stiftung hat damit Rechtsfähigkeit erlangt. 
 
   Abl. Bez. Reg. Dt 2023 S.13 

12 
Regionalrat; 
hier: 46. Änderung des Regionalplans für 
den Regierungsbezirk Detmold 
 

Bezirksregierung Detmold 
46. Änderung RPlan 

  Detmold, den 11.Januar 2023 
 
Beschluss: 
Der Regionalrat beschließt auf der Grundlage der 
Ausführungen der Regionalplanungsbehörde in die-
ser Vorlage, die 46. Änderung des Regionalplanes 

für den Regierungsbezirk Detmold „Gebietsent-
wicklungsplan (GEP) - Teilabschnitt (TA) Oberbe-
reich Bielefeld“ bezüglich der Vorhaben- und ange-
botsbezogenen Festlegung eines neuen „Bereichs für 
gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB)“ auf 
dem Gebiet der Gemeinde Steinhagen nicht weiter 
zu führen und das Aufstellungsverfahren zu been-
den. 
1. Begründung 
Am 28.10.2022 teilte die Gemeinde Steinhagen der 
Regionalplanungsbehörde mit, dass die Unterneh-
mensgruppe Hörmann den geplanten neuen Werks-
standort im Gewerbe- und Industriegebiet 
Langebrede nicht umsetzen wird. Der Planungsan-
lass, das wesentliche Planungsziel und die Planbe-
gründung stellen maßgeblich auf den Vorhabenbe-
zug ab. Mit der Absage der Unternehmensgruppe 
Hörmann sind der zentrale Planungsanlass (der Vor-
habenbezug) sowie das zentrale Planungsziel für die 
Regionalplanänderung entfallen. 
Vor diesem Hintergrund schlägt die Regionalpla-
nungsbehörde vor, das Verfahren zur 46. Änderung 
des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Det-
mold „Gebietsentwicklungsplan (GEP) - Teilab-
schnitt (TA) Oberbereich Bielefeld“ nicht weiter zu 
führen und den Feststellungsbeschluss für die von 
der Gemeinde Steinhagen vorgeschlagenen Regio-
nalplanänderung nicht zu fassen. 
2. Weiteres Verfahren 
Mit der Zustimmung des Regionalrates zum Be-
schlussvorschlag der Regionalplanungsbehörde ist 
das Aufstellungsverfahren zur 46. Änderung des Re-
gionalplanes für den Regierungsbezirk Detmold 
„Gebietsentwicklungsplan (GEP) - Teilabschnitt 
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(TA) Oberbereich Bielefeld“ beendet und wird ein-
gestellt. Es bedarf keiner weiteren Verfahrens-
schritte im Sinne einer Anzeige an die Landespla-
nungsbehörde. Die Regionalplanungsbehörde wird 
nach der Beschlussfassung allen Beteiligten und der 
Landesplanungsbehörde die Beendung des Verfah-
rens abschließend mitteilen. 
Beratungsergebnis: 
Einstimmig. 
 

Abl. Bez. Reg. Dt 2023 S.13 
 
 

C. Rechtsvorschriften und Bekanntma-
chungen anderer Behörden und Dienst-
stellen 
 

13 
Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter 
(nph); 
hier: Tagesordnung für die 18. Sitzung der 
Verbandsversammlung am 25.01.2023, 
18:00 Uhr, Sitzungssaal Alte Waage, Brakel 
  
Öffentliche Sitzung:  
TOP 1: Beratung und Verabschiedung der Haus-
haltssatzung und des Haushalts 2023  
TOP 2: Ausschreibung Programmsystem ÖPNV  
TOP 3: Verschiedenes  
Nicht öffentliche Sitzung:  
TOP 4: Sachstand Kündigung des Gesellschaftsver-
trages der Verbundgesellschaft Paderborn/Höxter 
mbH (VPH)  
TOP 5: Antrag der SPD-Fraktion: Aufhebung des 
Beschlusses zur Kündigung des Gesellschaftsver-
trages der Verbundgesellschaft Paderborn/Höxter  
mbH (VPH)   
TOP 6: Kostenschätzung Programmsystem ÖPNV  
TOP 7: Verschiedenes  
Hinweis:   
Die Tagesordnung für die Sitzung der nph-Ver-
bandsversammlung kann auch im Gremienportal des 
nph unter https://www.nph.de/de/der-nph/verbands-
versammlung.php eingesehen werden.   
 
   Stand: 17. Januar 2023 
Heiko Hansmann   
- Vorsitzender nph-Verbandsversammlung – 
 
   

Abl. Bez. Reg. Dt 2023 S.14 
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Kraftloserklärung einer Sparkassenurkunde 
 

  Herford, den 16. Januar 2023 
 

Da die Sparkassenurkunde Nr.3 134 003 502 ausge-
stellt von der Sparkasse Herford als Rechtsnachfol-
ger der ehemaligen Kreissparkasse Herford und  

Stadtsparkasse Herford, aufgrund unseres Aufgebots 
vom 11.10.2022 nicht vorgelegt wurde, wird sie für 
kraftlos erklärt. 
 
Sparkasse im Kreis Herford 
Der Vorstand 
 

Abl. Bez. Reg. Dt 2023 S.14 
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Kraftloserklärung einer Sparkassenurkunde 
 

Herford, den 16. Januar 2023 
 
Da die Sparkassenurkunde Nr.3 140 023 650 ausge-
stellt von der Sparkasse Herford als Rechtsnachfol-
ger der ehemaligen Kreissparkasse Herford und  
Stadtsparkasse Herford, aufgrund unseres Aufgebots 
vom 13.10.2022 nicht vorgelegt wurde, wird sie für 
kraftlos erklärt. 
 
Sparkasse im Kreis Herford 
Der Vorstand 

Abl. Bez. Reg. Dt 2023 S.14 
 

16 
Aufgebot einer Sparkassenurkunde 
 

  Herford, den 16.Januar 2023 
 

Die Sparkassenurkunde Nr. 3 250 058 421, ausge-
stellt von der Sparkasse Herford als Rechtsnachfol-
ger der ehemaligen Kreissparkasse Herford und 
Stadtsparkasse Herford, ist abhandengekommen. 
Der Inhaber der Sparkassenurkunde wird aufgefor-
dert, seine Rechte binnen drei Monaten unter Vor-
lage der Sparkassenurkunde anzumelden. Wird die 
Sparkassenurkunde nicht vorgelegt, wird sie für 
kraftlos erklärt. 
 
Sparkasse im Kreis Herford 
Der Vorstand 

Abl. Bez. Reg. Dt 2023 S.14 
 

17 
Wasserbeschaffungsverband Sassenberg-
Versmold-Warendorf; 
hier: Feststellung des Jahresabschlusses 
2021 
 

Versmold, den 19.Januar 2023 
 

Gemäß § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der 
Fassung von Artikel 16 des Gesetzes über ein Neues 
Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im 
Land Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW) vom 
16.11.2004 (GV. NRW. S. 644) wird die Feststel-
lung des Jahresabschlusses des Wasserbeschaf-
fungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf 
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für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt bekanntge-
macht: 
 
1. Feststellung durch die Verbandsversamm-
lung 
 
Die Verbandsversammlung des Wasserbeschaf-
fungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf 
hat am 14.12.2022 den Lagebericht, den Anhang und 
den Jahresabschluss 2021 mit einer Bilanzsumme 
von 4.937.665,50 € für das Wirtschaftsjahr vom 
01.01.2021 bis 31.12.2021 anerkannt und festge-
stellt. Ein Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 
hat sich nicht ergeben.  
Dem Verbandsvorsteher wird für das Wirtschafts-
jahr 2021 Entlastung erteilt. 
 
2.  Abschließender Vermerk des Wirtschafts-
prüfers: 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. 
 
Dieser hat mit Datum vom 02. November 2022 den 
nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestä-
tigungsvermerk erteilt. 
 
„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄN-
GIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS“ 
 
„An den Wasserbeschaffungsverband Sassenberg-
Versmold-Warendorf, Versmold 
 
Prüfungsurteile 
Wir haben den Jahresabschluss des Wasserbeschaf-
fungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf, 
Versmold, - bestehend aus der Bilanz zum 31. De-
zember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden - geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Was-
serbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-
Warendorf für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2021 geprüft. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beige-
fügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belan-
gen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften 
und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage des Verbandes zum 31. 
Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2021 und 

 
vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes. In al-
len wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Verband unabhängig 
in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht 
Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und den er-
gänzenden landesrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Verbandes 
vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die er in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-
stimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 
Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der ge-
setzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-
keit des Verbandes zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die 
Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
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gungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern die nicht tat-
sächlichen oder rechtlichen Gegebenheiten entge-
genstehen. 
 
Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwort-
lich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verban-
des vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erach-
tet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden deut-
schen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, 
und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar-
über zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Zweckverbandes vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss so-
wie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Si-
cherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO 
NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-
stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön-
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-
nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie ein-
zeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten be-
einflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Er-
messen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 
Identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-
licher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - fal-
scher Darstellungen im Jahresabschluss und im La-
gebericht, planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 

dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstö-
ßen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrü-
gerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsich-
tigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellun-
gen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 
 
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prü-
fung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-
trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys-
teme des Verbandes abzugeben. 
 
beurteilen wir die Angemessenheit der von dem ge-
setzlichen Vertreter angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
 
ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemes-
senheit des von dem gesetzlichen Vertreter ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Er-
eignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Fähigkeit des Zweckverbandes 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 
eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-
pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehö-
rigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt aufmerksam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungs-
urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfol-
gerungen auf der Grundlage der bis zum Datum un-
seres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass der Zweckver-
band seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann. 
 
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau 
und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich 
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 
so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Zweckverbandes vermittelt. 
 
beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit 
dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Zweckverbandes. 
 



17 

führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem ge-
setzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientier-
ten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis aus-
reichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen 
wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurtei-
len die sachgerechte Ableitung der zukunftsorien-
tierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten 
Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annah-
men geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen. 
 
Wir erörtern mit dem für die Überwachung Verant-
wortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame 
Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.“ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2021 
kann während der Dienststunden im Rathaus der 
Stadt Versmold, Münsterstr. 16, Zimmer Nr. 22, ein-
gesehen werden. 
 
Michael Meyer-Hermann 
Verbandsvorsteher 

Abl. Bez. Reg. Dt 2023 S.14 
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Gebühren für die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 2,50 € – Bezugsgebühren: jährlich 20,45 € 
Einzelpreis des Öffentlichen Anzeigers 0,51 € 

 
Bezug und Lieferung des Amtsblattes durch  

 die Bezirksregierung Detmold 
Leopoldstr.15, 32756Detmold, 
Email: amtsblatt@brdt.nrw.de 

 
Erscheint wöchentlich 

Redaktionsschluss: Dienstag der Vorwoche 12.00 Uhr 
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